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1. Hintergrund und Zielstellung 

Die Systematik der Leistungsgruppen (LG) wird in der Gestaltung der Krankenhaus-
landschaft und der Krankenhausversorgung in den kommenden Jahren eine immer 
gewichtigere Rolle spielen. Die Landesplanungsbehörden legen über die Zuwei-
sung von Leistungsgruppen (und hierin Fallvolumen) für die einzelnen Kranken-
hausstandorte prospektiv fest, in welchen Segmenten die Krankenhäuser Leistun-
gen erbringen dürfen. Das Angebot von Leistungen in den einzelnen 
Leistungsgruppen durch die Krankenhausstandorte bindet sich gemäß § 135e Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB V wiederum an die Erfüllung je LG festgelegter Min-
destanforderungen insbesondere an die Struktur- und Prozessqualität (Qualitäts-
kriterien) in folgenden Anforderungsbereichen: 

• Erbringung verwandte Leistungsgruppen,  

• sachliche Ausstattung,  

• personelle Ausstattung, 

• sonstige Struktur- und Prozessvoraussetzungen. 

Flankierend sollen Mindestvorhaltezahlen für nach § 135e Absatz 2 Satz 2 maß-
gebliche Leistungsgruppen festgelegt werden (§ 135f SGB V). 

Die ursprüngliche Systematik der Leistungsgruppen wurde im Dezember 2024 mit 
dem Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz (KHVVG) verabschiedet. Die 
Leistungsgruppe 47 Spezielle Kinder- und Jugendmedizin war in dieser Systematik 
neben der Leistungsgruppe 46 Allgemeine Kinder- und Jugendmedizin geführt. Im 
Kabinettsbeschluss des Gesetzes zur Anpassung der Krankenhausreform (KHAG) 
vom 8. Oktober 2025 sind die Inhalte der Leistungsgruppe 47 in der Anlage 1 zu 
§ 135e SGB V ersatzlos gestrichen. Die als „nicht belegt“ bezeichnete Leistungs-
gruppe 47 bleibt lediglich zum Erhalt der Gesamtsystematik Bestandteil des Leis-
tungsgruppenkatalogs. (BMG 2025) 

In dem am 5. Mai 2025 unterzeichneten Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und 
SPD für die 21. Legislaturperiode ist ausgeführt, dass die Zuweisung der Leistungs-
gruppen zum 01.01.2026 auf Basis der 60 NRW-Leistungsgruppen zuzüglich der 
speziellen Traumatologie erfolgen soll (CDU/CSU/SPD 2025). Die Leistungs-
gruppe 47 Spezielle Kinder- und Jugendmedizin ist nicht Bestandteil der 60 NRW-
Leistungsgruppen.  

Den Regelungen im Koalitionsvertrag vorausgegangen war die bei der Entwicklung 
eines Leistungsgruppen-Groupers gemäß Krankenhaustransparenzgesetz durchge-
führte Umsetzungsprüfung einer Leistungsgruppe 47 Spezielle Kinder- und Jugend-
medizin durch das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK). Im Rah-
men der Prüfung konnten im aktuellen Entwicklungsstand des Leistungsgruppen-
Groupers für die Leistungsgruppe „Spezielle Kinder- und Jugendmedizin“ vom InEK 
keine fachabteilungsbezogenen Definitionskriterien etabliert werden. Ebenso 
konnte vom InEK keine belastbare, fallzahlrelevante Differenzierung auf Ebene ei-
ner spezifischen leistungsbezogenen Definition zwischen der Leistungsgruppe All-
gemeine Kinder- und Jugendmedizin und der Leistungsgruppe Spezielle Kinder- 
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und Jugendmedizin erarbeitet werden. Das InEK weist darauf hin, dass die von den 
Fachgesellschaften und Experten zugeleiteten Anregungen im Leistungsgruppen-
Grouper analysiert wurden und zu einem großen Teil Berücksichtigung finden 
konnten. Die mitgeteilten spezifischen Leistungsdefinitionen wurden der in der 
NRW-Systematik bestehenden Leistungsgruppe 46 Allgemeine Kinder- und Ju-
gendmedizin zugeordnet (InEK 2025a). 

Die Nicht-Belegung der Leistungsgruppe 47 im Kabinettsbeschluss zum Kranken-
hausreformanpassungsgesetz (KHAG) hat die Deutsche Gesellschaft für Kinder- 
und Jugendmedizin e.V. (DGKJ) Ende September 2025 veranlasst, ein Kurzgutach-
ten zu den möglichen Konsequenzen aus der Nichtetablierung einer eigenständi-
gen Leistungsgruppe „Spezielle Kinder- und Jugendmedizin“ (LG 47) beim IGES 
Institut und dessen Tochterunternehmen IMC clinicon zu beauftragen.  

Schwerpunkt der Beauftragung ist es zu untersuchen, ob unter Rückgriff auf die 
DRG-Statistik des Jahres 2023 eine fachlich getriebene Zuordnung der vollstatio-
nären Fälle der konservativen Kinder- und Jugendmedizin zu den Teilgruppen All-
gemeine Kinder- und Jugendmedizin und Spezielle Kinder- und Jugendmedizin 
grundsätzlich möglich ist. Analysiert werden soll zudem, wie sich das Gesamtfall-
volumen und das in einer Simulationsrechnung ermittelte Volumen der Vorhalte-
bewertungsrelationen und rG-DRG-Bewertungsrelationsvolumen auf diese beiden 
Teilgruppen verteilen würde. Ferner, ob sich die Gruppenzuweisung insgesamt und 
auf Ebene der MDC über einen höheren Vorhalte-Casemix für die Spezielle Kinder- 
und Jugendmedizin bestätigen lässt. Darüber hinaus sollen mögliche Auswirkun-
gen der Nicht-Belegung der Leistungsgruppe 47 Spezielle Kinder- und Jugendme-
dizin diskutiert werden. 
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2. Analyse des vollstationären Fallaufkommens in der 
Kinder- und Jugendmedizin 

Mit der Untersuchung sollen folgende Fragestellungen beantwortet werden: 

 Auf wie viele Fälle beläuft sich das vollstationäre Fallaufkommen an Kin-
dern und Jugendlichen unter 16 Jahren in der konservativen medizini-
schen Krankenhausversorgung im Jahr 2023? 

 Wie verteilen sich die vollstationären Fälle der konservativen Kinder- und 
Jugendmedizin bei einem Zuordungsansatz auf die allgemeine und auf die 
spezielle kinder- und jugendmedizinische Versorgung in Krankenhäusern, 
der aus Sicht der beteiligten pädiatrischen Expertinnen und Experten eher 
strenge Kriterien anlegt? 

 Wie verteilen sich die korrespondieren Vorhaltebewertungsrelationen 
und rG-DRG-Bewertungsrelationen nach einer Simulationsrechnung auf 
die allgemeine und die spezielle kinder- und jugendmedizinische Versor-
gung in Krankenhäusern und welcher Casemix ergibt sich jeweils? 

2.1 Methodik 

2.1.1 Anzahl der im Jahr 2023 vollstationär behandelten Kinder und Jugendli-
chen nach einzelnen DRGs 

Im ersten Schritt wurde von Frau Dr. Bruns (Universitätsklinikum Essen) beim For-
schungsdatenzentrum des Statistischen Bundesamtes (FDZ Bund) eine gefilterte 
Fallstatistik (Anzahl der DRGs nach Art und Menge) für das Jahr 2023 akquiriert 
(DOI: 10.21242/23141.2023.00.00.1.1.0, DRG-Statistik 2023, On-Site-Zugang) und 
dem IGES zur Verfügung gestellt. Weitergehende Analyseansätze konnten in der 
für die Erstellung des Gutachtens verfügbaren Zeit nicht verfolgt bzw. umgesetzt 
werden. Grundlage bildet die DRG-Statistik des Jahres 2023 und damit des aktu-
ellsten Datenjahres, welches beim FDZ Bund zum Zeitpunkt der Erstellung des Gut-
achtens verfügbar war. Folgende Filter wurden bei der Datenabfrage auf den Ge-
samtdatenbestand der DRG-Statistik 2023 des FDZ Bund angewendet: 

 Ausschluss von Fällen mit einem Alter von < 28 Tagen 

 Ausschluss von Fällen mit einem Alter von > 15 Jahren 

 Ausschluss von Stundenfällen 

 Ausschluss von auf Belegabteilungen versorgten Fällen 

 Ausschluss von Fällen mit bestimmten Diagnosen oder OPS-Codes 

▪ Ausschluss von Fällen mit Leukämien, Lyphomen (ICD-Codes: "C81", "C82", 

"C83", "C84", "C85", "C86", "C8800","C8820", "C8830", "C8840", "C8870", "C8890", 
"C9000", "C9010", "C9020", "C9030", "C9100", "C9110", "C9130", "C9140","C9150", 
"C9160", "C9170", "9180", "C9190", "C9200", "C9210", "C9220", "C9230", "C9240", 
"C9250" , "C9260", "C9270", "C9280", "C9290",  "C9300", "C9310" , "C9330" 
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"C9370", "C9390",  "C9400", "C9420" , "C9430", "C9440" , "C9460", "C9470", 
"C9500", "C9510" , "C9570", "C9590" oder OPS-Codes: "85472", "85474", "85475", 
"880224" , "880234" , "8543", "8544") 

▪ Ausschluss von Fällen mit Stammzelltransplantation (OPS-Codes: “8805“, 

“5411“) 

▪ Ausschluss von Fällen mit einem OPS-Code aus dem Kapitel 5 (Opera-
tionen) der OPS-Systematik 

▪ Ausschluss von Fällen mit einer Hauptdiagnose aus dem Kapitel F (Psy-
chische und Verhaltensstörungen) oder dem Kapitel P (Bestimmte Zu-
stände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben) der ICD-10-
GM-Systematik 

Es erfolgte kein Ausschluss von Fällen, deren Fachabteilungen mit der längsten Ver-
weildauer nicht eine Fachabteilung für Kinder- und Jugendmedizin war. Demnach 
kann die Auswertung auch vollstationär behandelte Kinder- und Jugendliche bein-
halten, die ggf. nicht auf Fachabteilungen für Kinder- und Jugendmedizin behan-
delt worden sind. 

Ergebnis der Auswertung der DRG-Statistik des Jahres 2023 ist eine Liste zur Häu-
figkeit aller im Jahr 2023 für vollstationäre Fälle abgerechneten DRGs. Diese Liste 
beinhaltet insgesamt 560 DRGs, darunter 100 DRGs, für die aus Gründen des Da-
tenschutzes (Fallzahl < 3 Fälle) keine Angabe zur Häufigkeit mitgeteilt wurde. Für 
diese 100 DRGs wird in den Analysen die Fallzahl „1“ angesetzt. Das Fallzahlvolu-
men des Jahres 2023 für die konservative kinder- und jugendmedizinische Versor-
gung beläuft sich auf 636.875 vollstationäre Fälle. 

2.1.2 Zuordnung der einzelnen DRGs zur allgemeinen und speziellen kinder- 
und jugendmedizinischen Versorgung (K&J-Umsteiger) 

Im zweiten Schritt wurden alle im Jahr 2023 in der Auswertung aus dem Schritt 1 
(vgl. Abschnitt 2.1.1) gelisteten DRGs im Rahmen einer fachlichen Diskussion ent-
weder dem Leistungsspektrum der allgemeinen kinder- und jugendmedizinischen 
Versorgung (AllgK&J) oder der speziellen kinder- und jugendmedizinischen Versor-
gung (SpezK&J) zugeordnet. Einzelne DRG für Fälle mit Leukämien, Lyphomen oder 
Stammzelltransplantationen, die trotz der Vorfilterung des Datenbestandes im 
DRG-Spektrum der Fallauswertung aus dem Schritt 1 gelistet waren, wurden der 
Teilgruppe übrige kinder- und jugendmedizinische Versorgung (ÜbrigeK&J) zuge-
ordnet. 

Alle Zuordnungsentscheidungen wurden in gemeinsamen Sitzungen von Mitarbei-
tenden des IGES Instituts und der IMC clinicon mit den folgenden Expertinnen und 
Experten aus der kinder- und jugendmedizinischen Krankenhausversorgung erar-
beitet: 

 Herr Priv.-Doz. Dr. Burkhard Rodeck (Generalsekretär der Deutschen Ge-
sellschaft für Kinder- und Jugendmedizin e.V.) 



IGES 12 

 

 Herr Dr. Bernhard Hoch (Geschäftsführer der Gesellschaft der Kinderkran-
kenhäuser und Kinderabteilungen in Deutschland e.V.) 

 Herr Prof. Dr. Dominik Schneider (Sprecher des Konvents für fachliche Zu-
sammenarbeit und Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands der Ge-
neralsekretär der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin 
e.V.) 

 Frau Priv.-Doz. Dr. Nora Bruns, PhD (Oberärztin Pädiatrische Intensivme-
dizin am Universitätsklinikum Essen) 

Die vorgenommenen Zuordnungen wurden innerhalb der beteiligten pädiatri-
schen Organisationen vertiefend diskutiert. Diese Abstimmung führte nur noch bei 
wenigen DRGs zu einer Änderung der initialen Zuordnungsentscheidung für die 
Zuweisung der DRG zum Leistungsspektrum der allgemeinen kinder- und jugend-
medizinischen Versorgung oder der speziellen kinder- und jugendmedizinischen 
Versorgung. 

Bei der fachlichen Diskussion der Zuordnungsentscheidungen war durchgängig lei-
tend, ob es für eine qualitativ hochwertige Versorgung der einer DRG zugeordne-
ten Fälle üblicherweise einer spezifischen fachlichen Expertise (innerhalb der Kin-
der- und Jugendmedizin) und / oder einer spezifischen sachlichen Ausstattung 
bedarf.  

Insgesamt werden 371 der 547 DRGs (67,8 %) der Kinder- und Jugendmedizin der 
Teilgruppe Allgemeine kinder- und jugendmedizinische Versorgung zugeordnet, 
163 DRGs (29,8 %) der Teilgruppe Spezielle kinder- und jugendmedizinische Ver-
sorgung und 13 DRGs (2,4 %) der Teilgruppe Übrige kinder- und jugendmedizini-
sche Versorgung zugeordnet. Diese 13 DRGs, für die im Jahr 2023 insgesamt 485 
Fällen aus der Auswertung der DRG-Statistik vorliegen, werden in den weiteren 
Auswertungen ausgeschlossen. Tabelle 1 weist die Zuordnung der DRGs nach den 
Major Diagnostic Categories (MDC) des für 2025 gültigen aG-DRG-Fallpauschalen-
kataloges aus. 
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Tabelle 1: Übersicht zur Anzahl der den Teilgruppen Allgemeine Kinder- und 
Jugendmedizin (AllgK&J), Spezielle Kinder- und Jugendmedizin 
(SpezK&J) und Übrige kinder- und jugendmedizinische Versorgung 
zugeordneten DRGs (ÜbrigeK&J) nach dem Major Diagnostic Cate-
gories (MDC) des Fallpauschalenkataloges 2025 

MDC Bezeichnung der MDC Anzahl 
DRGs 

AllgK&J 

Anzahl 
DRGs 

SpezK&J 

Anzahl 
DRGs  
Übri-

geK&J* 

Anteil DRGs 
SpezK&J an 
allen DRGs 
der MDC 

PRE    30 3 91% 

01 
Krankheiten und Störungen des 
Nervensystems 40 26  39% 

02 
Krankheiten und Störungen des 
Auges 7 1  13% 

03 

Krankheiten und Störungen des 
Ohres, der Nase, des Mundes und 
des Halses 12 3  20% 

04 
Krankheiten und Störungen der 
Atmungsorgane 30 14  32% 

05 
Krankheiten und Störungen des 
Kreislaufsystems 20 32  62% 

06 
Krankheiten und Störungen der 
Verdauungsorgane 18 12  40% 

07 

Krankheiten und Störungen an 
hepatobiliärem System und Pan-
kreas 12 9  43% 

08 

Krankheiten und Störungen an 
Muskel-Skelett-System und Bin-
degewebe 57 5  8% 

09 
Krankheiten und Störungen an 
Haut, Unterhaut und Mamma 17 1  6% 

10 
Endokrine, Ernährungs- und 
Stoffwechselkrankheiten 16 7  30% 

11 
Krankheiten und Störungen der 
Harnorgane 29 5  15% 

12 
Krankheiten und Störungen der 
männlichen Geschlechtsorgane 4 2  33% 

13 
Krankheiten und Störungen der 
weiblichen Geschlechtsorgane 7 2  22% 

14 
Schwangerschaft, Geburt und 
Wochenbett 9   0% 
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MDC Bezeichnung der MDC Anzahl 
DRGs 

AllgK&J 

Anzahl 
DRGs 

SpezK&J 

Anzahl 
DRGs  
Übri-

geK&J* 

Anteil DRGs 
SpezK&J an 
allen DRGs 
der MDC 

15 Neugeborene 26   0% 

16 

Krankheiten des Blutes, der blut-
bildenden Organe und des Im-
munsystems 11 2  15% 

17 
Hämatologische und solide Neu-
bildungen  10 10 50% 

18A HIV 4   0% 

18B 
Infektiöse und parasitäre Krank-
heiten 20 2  9% 

19 
Psychische Krankheiten und Stö-
rungen 3   0% 

21A Polytrauma 7   0% 

21B 

Verletzungen, Vergiftungen und 
toxische Wirkungen von Drogen 
und Medikamenten 4   0% 

22 Verbrennungen 2   0% 

23 

Faktoren, die den Gesundheitszu-
stand beeinflussen, und andere 
Inanspruchnahme des Gesund-
heitswesens 7   0% 

24 Sonstige DRGs 9   0% 

 Gesamt 371 163 13 30% 

Quelle: IGES Institut 
Anmerkung: * Der Gruppe „ÜbrigeK&J“ beinhaltet die der übrigen kinder- und jugendmedi-

zinischen Versorgung zugeordneten DRGs, für die von einer grundsätzlichen Zu-
weisung zu den Leistungsgruppen LG 48 „Kinder-Hämatologie und -Onkologie – 
Stammzelltransplantation“ und LG 49 „Kinder-Hämatologie und -Onkologie – 
Leukämie und Lymphome“ ausgegangen wird. 

Die Übersicht zu den getroffenen Zuordnungsentscheidungen für alle einzelnen 
DRGs findet sich im Anhang. 

13 von 560 DRGs mit insgesamt 7.852 Fällen, die in der Fallauswertung aus dem 
Schritt 1 gelistet waren, wurden nicht einer der drei Teilgruppen zugeordnet, da es 
sich entweder um Fehler-DRGs, um im Fallpauschalenkatalog des Jahres 2025 nicht 
mehr geführte DRGs oder um nicht mit dem Fallpauschalenkatalog vergütete 
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vollstationäre Leistungen handelt, für die krankenhausindividuelle Entgelte nach 
§ 6 Absatz 1 Satz 1 des Krankenhausentgeltgesetzes zu vereinbaren sind.1  

Die in den Auswertungen verwendete Gesamtfallzahl beläuft sich auf 628.538 voll-
stationäre Fälle [Gesamtfallzahl (n = 636.875) abzüglich der nicht einer der drei 
Teilgruppe zuordenbaren Fälle (n = 7.852) abzüglich der Fälle der Teilgruppe Übri-
geK&J (n = 485)].  

2.1.3 Rechnung zur Simulation der Vorhalte-Bewertungsrelationen und der 
rG-DRG-Bewertungsrelationen für alle DRGs der konservativen kinder- 
und jugendmedizinischen Versorgung 

Zum Zeitpunkt der Untersuchung lag der aG-DRG-Fallpauschalen-Katalog für das 
Jahr 2026 noch nicht vor. Dieser wird voraussichtlich erstmalig einen differenzier-
ten Ausweis der Bewertungsrelation je DRG unterteilt nach einer Vorhaltebewer-
tungsrelation und einer rG-DRG-Bewertungsrelation beinhalten. Mit dem Vorhal-
tebudget soll (zukünftig) ein Anteil der bisher im DRG-System durch Pauschalen 
(aG-DRG) abgedeckten Kosten (Kosten des ärztlichen Dienstes und des medizi-
nisch-technischen Funktionsdienstes sowie der medizinischen und nicht-medizini-
schen Infrastruktur) für die Krankenhäuser auf anderem Wege bereitgestellt wer-
den. Hiervon erhofft sich der Gesetzgeber eine Abschwächung von Anreizen zur 
Fallzahlausweitung. 

Durch die von IMC clinicon durchgeführte Simulationsrechnung zur Ermittlung der 
Vorhaltebewertungsrelationen auf Ebene der einzelnen DRGs wurde das im 
§ 17b Absatz 4b Krankenhausentgeltgesetz (KHG) beschriebene Verfahren so weit 
wie möglich auf den aktuellsten vorliegenden Daten umgesetzt.  

Die Kosten des Jahres 2023, die den vom InEK ermittelten bundeseinheitlichen Be-
wertungsrelationen des aG-DRG-Fallpauschalen-Katalogs 2025 zugrunde gelegt 
sind, wurden dem vom InEK veröffentlichten aG-DRG-Reportbrowser 2025 ent-
nommen und um die auszugliedernden Pflegepersonalkosten ergänzt, die im aG-
DRG-Reportbrowser 2025 nicht enthalten sind. Für die Ermittlung dieser Pflege-
personalkosten wurde je DRG der Betrag angesetzt, der sich als Produkt aus der 
jeweiligen Pflegeerlös-Bewertungsrelation pro Tag des aG-DRG-Fallpauschalen-Ka-
talogs 2025, aus der vom InEK für das Jahr 2025 angewendeten Bezugsgröße von 
223,77 Euro (InEK 2024) und aus der mittleren Verweildauer der DRG des aG-DRG-
Fallpauschalen-Katalogs 2025 ergibt. Danach wurden je DRG die variablen Sach-
kosten, wie sie im aG-DRG-Reportbrowser 2025 ausgewiesen sind, abgezogen und 
somit die sog. verminderten Kosten je DRG ermittelt.  

In diesen verminderten Kosten sind die nach § 17b Absatz 4 Satz 1 KHG aus dem 
Vergütungssystem auszugliedernden Pflegepersonalkosten enthalten. Aus den 
verminderten Kosten wurde ein Betrag ausgegliedert, der einem Anteil von 60 

 

1  Folgende DRGs wurden bei der Zuordnung nicht berücksichtigt: B04C (n = 1), B43Z (n = 22), 
B46Z (n = 212), B61B (n = 67), B76A (n = 1.305), E76A (n = 89), I40Z (n = 1), U41Z (n = 3), 
X60Z (n = 6.135), Y61Z (n = 1), 960Z (n = 8), 961Z (n = 4), AAAA (n = 5) 
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Prozent an den verminderten Kosten entspricht. Für die Ermittlung der Vorhalte-
bewertungsrelationen aller betrachteten DRGs wurden die auszugliedernden Pfle-
gepersonalkosten entsprechend der Vorschrift in § 17b Absatz 4b KHG dahinge-
hend berücksichtigt, dass 

 sie in dem Fall, dass ihr Anteil an den verminderten Kosten weniger als 60 
Prozent betrug, von einem Betrag in Höhe von 60 Prozent der verminder-
ten Kosten abgezogen wurden und der sich ergebende Betrag der Ermitt-
lung der DRG-spezifischen Vorhaltebewertungsrelationen zugrunde ge-
legt wurde, 

 in dem Fall, dass ihr Anteil an den verminderten Kosten mindestens 60 
Prozent betrug, die jeweilige Vorhaltebewertungsrelation null beträgt. 

2.2 Ergebnisse 

2.2.1 Ergebnisse der Fallzuordnung nach den Teilgruppen allgemeine Kinder- 
und Jugendmedizin und spezielle Kinde- und Jugendmedizin 

Aus der Anwendung des erarbeiteten „K&J-Umsteigers“ (vgl. Abschnitt 2.1.2) auf 
die Auswertung der im Jahr 2023 konservativ versorgten vollstationären Fälle im 
Kindes- und Jugendalter (vgl. Abschnitt 2.1.1) ergibt sich rechnerisch, dass etwa 
30.000 Fälle also ca. jeder 21. Fall der Speziellen kinder- und jugendmedizinischen 
Versorgung zugeordnet wird (4,7 % aller Fälle) (vgl. Tabelle 2).  

Tabelle 2: Verteilung der Fälle / DRGs der konservativen Kinder- und Jugend-
medizin auf die Teilgruppen Allgemeine Kinder- und Jugendmedi-
zin und Spezielle Kinder- und Jugendmedizin; Jahr 2023 

Kennzahl Konservative Kinder- 
und Jugendmedizin  

Teilgruppe:  
Allgemeine Kinder- 
und Jugendmedizin 

Teilgruppe: 
Spezielle Kinder- und 

Jugendmedizin 

Anzahl Fälle / DRGs 628.538 599.028 29.510 

Anteil  95,3% 4,7% 

Quelle: Eigene Berechnungen IGES auf Basis der Daten der DRG-Statistik des For-
schungsdatenzentrums des Statistischen Bundesamtes 

Die Zuordnung von „lediglich“ etwa 30 Tausend Kindern und Jugendlichen zur Teil-
gruppe Spezielle Kinder- und Jugendmedizin ist nicht zuletzt das Resultat eines 
streng gewählten Zuweisungsansatzes. Das Ergebnis weist auf die prinzipielle Mög-
lichkeit einer (hier an allein an den DRGs ausgerichteten) Differenzierung der kon-
servativen Fälle der Kinder- und Jugendmedizin nach den Teilgruppen Allgemeine 
Kinder- und Jugendmedizin und Spezielle Kinder- und Jugendmedizin hin.  

Sofern in einer breiteren und umfassenderen Befassung mit der Thematik ein we-
niger strenger Zuweisungsansatz entwickelt würde, ist eine quantitativ stärkere 
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Besetzung der Teilgruppe Spezielle Kinder- und Jugendmedizin zu Lasten der Teil-
gruppe Allgemeine Kinder- und Jugendmedizin zu erwarten. 

2.2.2 Ergebnisse der Simulationsrechnung insgesamt 

Nach der Simulationsrechnung (vgl. Abschnitt 2.1.3) entfallen 11,0 % aller Vorhal-
tebewertungsrelationen auf die Fälle der Teilgruppe Spezielle Kinder- und Jugend-
medizin und damit ein deutlich höherer Anteil als es nach deren Anteil an allen 
Fällen der konservativen kinder- und jugendmedizinischen Versorgung (4,7 %) (vgl. 
Abschnitt 2.2.1) zu erwarten wäre. Der ermittelte Casemix-Index der Vorhaltung 
für die Fälle der Teilgruppe Allgemeine Kinder- und Jugendmedizin beläuft sich auf 
0,166 und für die Fälle der Teilgruppe Spezielle Kinder- und Jugendmedizin auf 
0,415. Der Casemix-Index der Vorhaltung für die Fälle der Teilgruppe Spezielle Kin-
der- und Jugendmedizin liegt demnach um 150 % über dem Casemix-Index der 
Vorhaltung für die Fälle der Teilgruppe Allgemeine Kinder- und Jugendmedizin. 
Dies unterstreicht die Belastbarkeit des für die vorliegende Untersuchung erstell-
ten Zuweisungsansatzes der Fälle der konservativen kinder- und jugendmedizini-
schen Versorgung zu den Teilgruppen Allgemeine Kinder- und Jugendmedizin und 
Spezielle Kinder- und Jugendmedizin. Von den rG-DRG-Bewertungsrelationen, 
d. h. den übrigen Bewertungsrelationen zur Ermittlung der fallabhängigen Vergü-
tung, entfallen 14,9 % aller Bewertungsrelationen auf die Fälle der Teilgruppe Spe-
zielle Kinder- und Jugendmedizin (vgl. Tabelle 3). 
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Tabelle 3: Fälle / DRGs der konservativen Kinder- und Jugendmedizin, Vertei-
lung der Fälle / DRGs und der Vorhaltebewertungsrelationen und 
der rG-DRG-Bewertungsrelationen auf die Fälle der Allgemeinen 
Kinder- und Jugendmedizin (AllgK&J) und der Speziellen Kinder- 
und Jugendmedizin (SpezK&J); Jahr 2023 

Kennzahl 

Konservative 
Kinder- und 
Jugendmedi-

zin  

Teilgruppe:  
Allgemeine 
Kinder- und 
Jugendmedi-

zin 

Teilgruppe: 
Spezielle Kinder- 
und Jugendmedi-

zin 

Anzahl Fälle / DRGs 628.538 599.028 29.510 

Anteil  95,3% 4,7% 

Vorhaltung    

Summe Vorhaltebewertungsrelationen 111.550  99.309  12.242  

Anteil  89,0% 11,0% 

Casemix-Index Vorhaltung  0,166 0,415 

rel. Unterschied SpezK&J zu AllgK&J   150% 

rG-DRG    

Summe rG-DRG-Bewertungsrelationen 216.753  184.518  32.235  

Anteil  85,1% 14,9% 

Casemix-Index rG-DRG  0,308 1,092 

rel. Unterschied SpezK&J zu AllgK&J   255% 

Vorhaltung und rG-DRG    

Summe Vorhalte- und rG-DRG-Bewer-
tungsrelationen 328.303  283.827  44.476  

Anteil  86,5% 13,5% 

Casemix-Index Vorhaltung und rG-DRG  0,474 1,507 

rel. Unterschied SpezK&J zu AllgK&J   218% 

Quelle: Eigene Berechnungen IGES auf Basis der Daten der DRG-Statistik des For-
schungsdatenzentrums des Statistischen Bundesamtes und des aG-DRG-Re-
portbrowsers 2025 des InEK 

Wie aus dem Anhang ersichtlich, beträgt die Vorhaltebewertungsrelation nach den 
Ergebnissen der Simulationsrechnung bei keiner der betrachteten DRGs null. Ent-
sprechend sind auch keine etwaigen Fehlsteuerungen bei der Verteilung des För-
derbetrags für den Bereich Pädiatrie in Höhe von 288 Millionen Euro (§ 39 KHG 
Absatz 1) zu erwarten, der – vereinfacht ausgedrückt – in Ausrichtung an den Vor-
haltebewertungsrelationen erfolgen soll (§ 39 Absätze 3 und 4 KHG i. V. m. § 17b 
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Absatz 4b Satz 5 KHG). DRG mit eine Vorhaltebewertungsrelation null ziehen keine 
Mittel aus dem Förderbetrag an. 

2.2.3 Ergebnisse der Simulationsrechnung nach den einzelnen Major Diagno-
sis Categories (MDC) 

Der deutsche DRG-Katalog strukturiert die einzelnen DRGs nach 24 Hauptdiagno-
segruppen sowie Sonderfällen und Fehler-DRGs. In der Abbildung 1 sind die zent-
ralen Ergebnisse der Simulationsrechnung nach diesen Hauptdiagnosegruppen 
(Major Diagnosis Categories – MDC) ausgewiesen.  

Fast 6.800 der Krankenhausfälle des Jahres 2023 aus der Teilgruppe Spezielle Kin-
der- und Jugendmedizin entfallen auf die MDC 04 (Krankheiten und Störungen der 
Atmungsorgane), die etwa 6 % aller Fälle der MDC ausmachen und denen 9 % aller 
Vorhaltebewertungsrelationen der MDC zugewiesen sind. Etwa 6.300 Fälle aus der 
Teilgruppe Spezielle Kinder- und Jugendmedizin sind der MDC 05 (Krankheiten und 
Störungen des Kreislaufsystems) zugeordnet, die für ca. 29 % Fälle der MDC stehen 
und denen 52 % aller Vorhaltebewertungsrelationen der MDC zugewiesen sind. 
Mit fast 4.800 Fällen sind etwa 4 % aller Fälle der MDC 01 (Krankheiten und Stö-
rungen des Nervensystems) der speziellen kinder- und jugendmedizinischen Ver-
sorgung zugeordnet, auf die 7 % aller Vorhaltebewertungsrelationen der MDC ent-
fallen. Auch in weiteren MDC, denen vergleichsweise viele Fälle aus der Teilgruppe 
Spezielle Kinder- und Jugendmedizin zugordnet sind, zeigen sich deutliche Unter-
schiede zwischen dem Anteil der Fälle der speziellen Kinder- und Jugendmedizin 
und den Anteilen der auf sie entfallenden Vorhaltebewertungsrelationen (MDC 06 
– Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane, MDC 08 – Krankheiten und 
Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, MDC 10 – Endokrine, Er-
nährungs- und Stoffwechselkrankheiten und PRE-MDC) (vgl. Abbildung 1). 
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Abbildung 1: Fälle / DRGs der konservativen Kinder- und Jugendmedizin, Verteilung der Fälle / DRGs und der Vorhaltebewertungsrelati-
onen auf die Fälle der Allgemeinen Kinder- und Jugendmedizin (AllgK&J) und der Speziellen Kinder- und Jugendmedizin 
(SpezK&J) nach den Major Diagnosis Categories (MDC); Jahr 2023 
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Quelle: Eigene Berechnungen IGES auf Basis der Daten der DRG-Statistik des Forschungsdatenzentrums des Statistischen Bundesamtes und des aG-DRG-
Reportbrowsers 2025 des InEK
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3. Schlussfolgerungen 

Die Untersuchung zeigt eine Möglichkeit auf, die vollstationär-konservativ versorg-
ten Kinder und Jugendlichen „fachlich getrieben“ den Teilgruppen Allgemeine oder 
Spezielle Kinder- und Jugendmedizin zuzuordnen. Nach dem in der Untersuchung 
entwickelten strengen Zuweisungsansatz benötigen etwa 4,7 % des insgesamt be-
trachteten Kollektivs an Kindern und Jugendlichen eine spezielle kinder- und ju-
gendmedizinische Versorgung. Diese Fälle konzentrieren sich in wenigen MDC und 
der Vorhalte-Casemix der abgerechneten DRGs liegt zum Teil sehr deutlich über 
dem Vorhalte-Casemix der Fälle in der allgemeinen kinder- und jugendmedizini-
schen Versorgung derselben MDCs. Letzteres weist auf deutlich höhere Aufwen-
dungen in der personellen und strukturellen Vorhaltung für die vergleichsweise 
wenigen Fälle der speziellen Kinder- und Jugendmedizin hin. 

Die Nicht-Belegung der Leistungsgruppe 47 (Spezielle Kinder und Jugendmedizin), 
wie sie in Abänderung der Regelungen nach dem KHVVG im aktuellen Kabinetts-
beschluss des KHAG vorgesehen ist, führt nach dem geplanten mehrstufigen Me-
chanismus der Zuweisung von Vorhaltevolumen zu Krankenhausstandorten zu kei-
nen ökonomischen Nachteilen für Standorte, die Fälle der speziellen Kinder- und 
Jugendmedizin vollstationär versorgen. Diese Kliniken erzielen dieselben Erlöse 
aus der Vorhaltevergütung als wenn die LG 47 als Leistungsgruppe auch weiterhin 
Bestandteil des Leistungsgruppenkatalogs bliebe.  

Nach der geführten Simulationsrechnung sind auch bei der Verteilung des Förder-
betrags für den Bereich Pädiatrie in Höhe von 288 Millionen Euro (§ 39 KHG Ab-
satz 1) keine Effekte infolge einer Vorhaltebewertungsrelation von null zu erwar-
ten, da nach den Ergebnissen der Simulationsrechnung die 
Vorhaltebewertungsrelation bei keiner der betrachteten DRGs null beträgt. 

Mit Blick auf die etwa 30 Tausend Kinder- und Jugendlichen, die jährlich nach dem 
für die Simulationsrechnung erstellten strengen Zuweisungsansatz die Behandlung 
in der speziellen kinder- und jugendmedizinischen Versorgung benötigen, sind 
dennoch die möglichen Konsequenzen zu beleuchten, die aus der Nicht-Belegung 
der Leistungsgruppe 47 nach dem KHAG resultieren könnten. Zudem ist zu disku-
tieren, ob diese etwaigen Konsequenzen nicht den grundlegenden Intentionen der 
Krankenhausreform entgegenlaufen. 

1. Die Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Kranken-
hausversorgung weist in ihrer sechsten Stellungnahme (Empfehlungen der Re-
gierungskommission für eine kurz-, mittel- und langfristige Reform der konser-
vativen und operativen Kinder- und Jugendmedizin) vom 29. September 2023 
darauf hin, dass die „…konservative und operative Kinder- und Jugendmedizin 
[…] besondere Disziplinen [sind], da sie innerhalb ihres Versorgungsspektrums 
fast die gesamte Bandbreite der somatischen Medizin – von der hausärztli-
chen Versorgung bis zu Kinderkardiologie, Kinderneurologie, Kindernephrolo-
gie, Kinderonkologie usw. – widerspiegeln.“ (Regierungskommission 2023, S. 
3) Des Weiteren verweist die Regierungskommission in dieser Stellungnahme 



IGES 23 

 

auf die im Vergleich zur Erwachsenenmedizin geringe Anzahl an Patientinnen 
und Patienten bei einer gleichzeitig niedrigen Anzahl von Subspezialisten und 
-spezialistinnen. Ferner übernähmen die Fachabteilungen für Kinder- und Ju-
gendmedizin bereits jetzt umfangreiche Aufgaben auch in der ambulanten 
Versorgung (insbesondere über persönliche Ermächtigungen und Hochschul-
ambulanzen), insbesondere um Lücken in der spezialisierten ambulanten me-
dizinischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen durch Niedergelassene 
zu schließen. 
 
Gerade weil in der Mehrzahl der pädiatrischen Spezialgebiete oft nur wenige 
Spezialistinnen und Spezialisten im niedergelassenen Bereich tätig sind, er-
scheint es sinnvoll, bei den Leistungsgruppen der Kinder- und Jugendmedizin 
eine Differenzierung nach der Allgemeinen und der Speziellen Kinder- und Ju-
gendmedizin zu realisieren. Die Planungsbehörden der Länder verfügen ande-
renfalls in diesem speziellen, aber sehr bedeutsamen Versorgungssegment 
über keine hinreichenden Möglichkeiten, um die mit der Krankenhausreform 
intendierten Zielstellungen einer Sicherung und Steigerung der Behandlungs-
qualität und einer Gewährleistung einer flächendeckenden medizinischen Ver-
sorgung für Patientinnen und Patienten (BMG 2025), krankenhausplanerisch 
zu unterstützen bzw. abzusichern. Einzelnen Krankenhausstandorten plane-
risch zugewiesen werden kann nach dem KHAG nurmehr die Leistungsgruppe 
46 (Allgemeine Kinder- und Jugendmedizin), die in einem von Krankenhaus-
standort zu Krankenhausstandort nach Art und Menge unterschiedlichen 
Maße auch Leistungen der speziellen Kinder- und Jugendmedizin beinhalten 
wird. 
 

2. Entfällt die Leistungsgruppe 47 entfallen auch die für die Leistungsgruppe vor-
gesehenen Qualitätskriterien, die einer krankenhausplanerischen Entschei-
dung für die Zuweisung der Leistungen der Speziellen Kinder- und Jugendme-
dizin zu einzelnen Standorten (nach einer ggf. weitergehenden fachlichen 
Diskussion) hätten zugrunde gelegt werden können. Diese Qualitätskriterien 
können für die Versorgungsplanung und -steuerung der Länder entsprechend 
nicht mehr herangezogen werden. Damit wird der krankenhausplanerische 
Status quo in diesem Versorgungssegment perpetuiert. Die für die LG 47 ent-
wickelten spezifischen qualitätssichernden Mechanismen können nicht grei-
fen, da sie nicht auf die LG 46 übertragen werden (können). 
 
Der Auf-, Aus- und Abbau von Spezialisierungen in der Kinder- und Jugendme-
dizin wie auch deren etwaig erforderliche Konzentration liegen demnach auch 
weiterhin vorrangig im Ermessen der Standorte mit einer Fachabteilung für 
Kinder- und Jugendmedizin selbst. Entsprechend werden die Entwicklungsak-
tivitäten in der speziellen Kinder- und Jugendmedizin somit (weiterhin) maß-
geblich von den wirtschaftlichen Überlegungen und Zwängen der Kranken-
hausträger mitbeeinflusst bleiben. 
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3. Die Zusammenführung aller konservativen kinder- und jugendmedizinischen 
Leistungen in der Leistungsgruppe Allgemeine Kinder- und Jugendmedizin2, 
kann sich unter den möglichen ärztlichen Weiterbildungswegen negativ auf 
den Status der Kinder- und Jugendmedizin auswirken. Es kann nicht ausge-
schlossen werden, dass hierdurch insbesondere die langjährigen Bemühungen 
um eine Attraktivitätssteigerung des Fachgebiets Kinder- und Jugendmedizin 
für den ärztlichen Nachwuchs konterkariert werden. 
 
Zudem könnte sich das Interesse von Fachärztinnen und Fachärzten für Kinder- 
und Jugendmedizin, Schwerpunktweiterbildungen und / oder Zusatz-Weitbil-
dungen zu absolvieren, verringern. Diese Weiterbildungen werden in der sta-
tionären Erwachsenenmedizin zukünftig zusätzlich über die den Krankenhäu-
sern zugewiesenen Leistungsgruppen betont / hervorgehoben sein, was in der 
Kinder- und Jugendmedizin nicht vorgesehen ist. Der hohe Stellenwert der 
spezialisierten (konservativen) Kinder- und Jugendmedizin könnte zum aktuel-
len Zeitpunkt zumindest durch eine Umbenennung der Leistungsgruppe 46 in 
„Allgemeine und spezielle Kinder- und Jugendmedizin“ unterstrichen werden, 
Dies würde die Breite des Fachgebietes betonen und zum Ausdruck bringen, 
dass der Leistungsgruppe 46 nicht nur die Fälle der Allgemeinen Kinder- und 
Jugendmedizin zugewiesen sind. Gleichzeitig würde durch eine Umbenennung 
darauf hingewiesen, dass der im KHVVG formulierte Anspruch auf eine eigen-
ständige Leistungsgruppe zur Abbildung der speziellen kinder- und jugendme-
dizinischen Versorgung nicht aufgeben wird.  
 

4. Mit der Nicht-Belegung der Leistungsgruppe 47 und deren Bewahrung im Leis-
tungsgruppenkatalog allein aus systematischen Gründen, wie es in der Be-
gründung zum Entwurf des KHAG heißt (BMG 2025), sollte kein abschließen-
der Verzicht der Bemühungen um eine eigenständige Leistungsgruppe für die 
spezielle Kinder- und Jugendmedizin verbunden sein. Das InEK verweist in sei-
nen Ausführungen zur Überprüfung einer Leistungsgruppe 47 darauf, dass die 
Etablierung dieser Leistungsgruppe im aktuellen Entwicklungsstand des Grou-
pers nicht möglich gewesen ist. (InEK 2025a)  
 
Etwaige Weiterentwicklungen des Leistungsgruppen-Groupers können dem 
InEK in den kommenden Jahren ggf. die Belegung einer Leistungsgruppe für 
die spezielle Kinder- und Jugendmedizin ermöglichen. Auch könnten Hinweise 
auf etwaige nicht intendierte Veränderungen in der vollstationären Versor-
gung von Kindern- und Jugendlichen, wie sie sich aus der Evaluation nach 
§ 427 SGB V (siehe unten) oder aus weiterer Forschung ergeben können, hier-
für ggf. handlungsleitend sein. Die kontinuierliche Überprüfung der Möglich-
keiten für eine Belegung der Leistungsgruppe 47 sollte bei allen zukünftigen 

 

2  Ausnahmen stellen die auch nach dem KHAG vorgesehenen LG 48 „Kinder-Hämatologie und  
Onkologie – Stammzelltransplantation“ und LG 49 „Kinder-Hämatologie und -Onkologie – 
Leukämie und Lymphome“ dar 
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Weiterentwicklungen insoweit verbindlich über Prüfaufträge o. ä. vorgesehen 
sein. 
 

5. Die Kinder- und Jugendmedizin sollte sich intensiv mit der Frage auseinander-
setzen, ob ein bundesweit einheitlicherer Ausweis der Subspezialisierungen 
innerhalb der Fachabteilungsstrukturen der Kinder- und Jugendmedizin ver-
folgt wird und wie sich dieser Ausweis praktisch realisieren ließe. Die Zuwei-
sung von Fällen zu Leistungsgruppen erfolgt entweder über deren Fachabtei-
lung mit der längsten Verweildauer oder über spezifisch in der Grouperlogik 
berücksichtigte Fallmerkmale. Würden die spezielleren Fälle innerhalb der 
Kinder- und Jugendmedizin auch datenseitig als auf spezialisierten Fachabtei-
lungen der Kinder- und Jugendmedizin behandelt dokumentiert, könnte dem 
InEK die Zuweisung von Fällen über die Fachabteilungsschlüssel ggf. präziser 
möglich sein und voraussichtlich wären entsprechende Leistungsgruppen 
auch mit höheren Fallzahlen belegt. Nach den Teilgebieten differenzierte Fach-
abteilungsschlüssel existieren bereits seit vielen Jahren auch in der Kinder- 
und Jugendmedizin. 

 

6. Die Regelungen zur Evaluation des KHVVG sind in § 427 SGB V gefasst und sol-
len durch das KHAG leicht modifiziert werden. Die Themenfelder der Evalua-
tion binden sich eng an die Leistungsgruppeneinteilung sowie an die für Leis-
tungsgruppen geltenden Mindestvorhaltezahlen, deren Festlegung 
perspektivisch erfolgen soll.3 Ein Schwerpunkt der Evaluation liegt auf der Ana-
lyse der mit der Zuweisung von Leistungsgruppen zu einzelnen Krankenhaus-
standorten zusammenhängenden Konzentrationswirkungen auf die Leistungs-
erbringung und die Versorgung der Bevölkerung bzw. der Patienten. Da das 
KHAG keine Differenzierung nach den LG 46 (Allgemeine Kinder- und Jugend-
medizin) und LG 47 (Spezielle Kinder- und Jugendmedizin) mehr vorsieht, ist 
zu befürchten, dass die Evaluation mögliche Auswirkungen des KHVVG auf die 
Leistungserbringung in der Speziellen Kinder- und Jugendmedizin gar nicht 
oder allenfalls lückenhaft erfassen kann bzw. wird. 
 
Der aktuelle Leistungsgruppen-Grouper (Version 2025 V1.0) (InEK 2025b) 
weist in den Definitionen der Funktion LG046 Zuweisungsregelungen auf, die 
auch viele Fallkonstellationen abbilden, die einer speziellen kinder- und Ju-
gendmedizinischen Versorgung bedürfen, so wie dies auch über spezielle Leis-
tungsgruppen in der Erwachsenenmedizin vorgesehen ist (bspw. komplexe 
Gastroenterologie, komplexe Pneumologie, komplexe Endokrinologie und Di-
abetologie 1 und 2). In der Evaluation sollten Veränderungen in der Leistungs-
erbringung dieser und ggf. weiterer Fallkonstellationen der Kinder- und 

 

3  Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswese (IQWiG) hat seinen Ent-
wurf der „Methoden zur Ableitung der Empfehlung von Mindestvorhaltezahlen“ in der Ver-
sion 1.0 mit Stand 15.09.2025 veröffentlicht (https://www.iqwig.de/methoden/entwurf-
methoden-zur-ableitung-der-empfehlung-von-mindestvorhaltezahlen_v1-0.pdf). 
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Jugendmedizin möglichst differenziert und detailliert betrachtet werden. Be-
gleitend ließe sich ggf. der für die vorliegende Untersuchung erarbeitete Filter- 
und Zuordnungsansatz von Fällen in einer in Zusammenarbeit mit den Fach-
gesellschaften weiterentwickelten Version für die Evaluation (zusätzlich) her-
anziehen. Die voraussichtlich nur geringen Fallzahlen der einzelnen Fallkons-
tellationen der speziellen Kinder- und Jugendmedizin stellen die Evaluation 
vor Herausforderungen. Die vorliegende Untersuchung weist darauf hin, dass 
Betrachtungen nach den einzelnen MDC möglich sind und ggf. wertvolle Hin-
weise geben können. Auch gezielt auf die Fachabteilungen für Kinder- und Ju-
gendmedizin ausgerichtete Befragungen könnten ein probates Instrument zur 
differenzierten Evaluation der Auswirkungen des KHVVG (und des KHAG) auf 
die Versorgung in der speziellen Kinder- und Jugendmedizin darstellen. 
 
In diesem Zusammenhang sollten auch Effekte der Krankenhausreform auf die 
krankenhausinterne Organisation der Leistungserbringung betrachtet werden. 
So sollte bspw. untersucht werden, ob es in der Versorgungspraxis (vermehrt) 
dazu kommt, dass die Kapazitäten der kinder- und jugendmedizinischen Fach-
abteilungen gerade in ihren Spezialisierungen verringert werden. Ausschlag-
gebend hierfür könnte sein, dass es ggf. wirtschaftlich attraktiver ist, spezielle 
Leistungen der Kinder- und Jugendmedizin in den entsprechenden Fach- und 
Teilgebieten der Erwachsenenmedizin zu erbringen, als eigene personelle und 
apparative Ressourcen umfassend in der Abteilung für Kinder- und Jugendme-
dizin am selben Standort vorzuhalten. Etwaige Hinweise auf eine solche Ver-
sorgungspraxis, könnten die Forderung nach einer Leistungsgruppe für spezi-
elle Kinder- und Jugendmedizin, die mit entsprechenden Qualitätskriterien 
verbunden wäre und interne Leistungsverlagerungen entsprechend erschwe-
ren dürften, untermauern. 
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Quelle: Eigene Berechnungen IGES auf Basis der Daten der DRG-Statistik des For-
schungsdatenzentrums des Statistischen Bundesamtes und des aG-DRG-Re-
portbrowsers 2025 des InEK 
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